
1 
 

 
 
 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt 
Minden vom 12.08.2022 
 
 
 
Öffentliche Auslegung der 1. Änderung (Petersilienstraße) des Be-
bauungsplanes Nr. 617/1 „Obermarkt“ im Stadtbezirk Innenstadt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einleitungs- und Entwurfsbeschluss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen 
vom 27.04.2022. 
 

Geltungsbereich der Änderung: Teilbereich des Flurstücks 170 der Flur 76, Gemar-
kung Minden (siehe obigen Übersichtsplan – schraffierte Fläche) 
 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine mögliche Erhöhung der Nutzbarkeit des Grundstücks durch 
eine geänderte Höhenfestsetzung. 
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Verfahrenshinweise: Durchführung im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB 
ohne förmliche Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB. Von einer frühzeitigen Beteiligung 
nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wird abgesehen.  
 
 

Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) i.V.m. § 13 (2) Nr. 2 BauGB 
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird mit der Begründung öffentlich 
ausgelegt. Stellungnahmen können während der öffentlichen Auslegung abgegeben 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 

Auslegungsfrist: 22.08.2022 bis einschl. 30.09.2022 während der Dienststunden  
(Mo – Mi 8 bis 12.30 Uhr u. 14 bis 16 Uhr, Do 8 bis 12.30 Uhr u. 14 bis 18 Uhr, Fr 8 
bis 12.30 Uhr) 
 
Ort: Stadtverwaltung Minden – Gebäudeteil Scharn, Scharn 2, 2. OG, Empfangsbe-
reich Verwaltungsvorstand. Postanschrift: Kleiner Domhof 17, 32423 Minden.  
 
Zusätzlich können die Auslegungsunterlagen im Internet unter  
www.minden.de/beteiligung-bauleitplanung eingesehen werden. 
 
Datenschutz: Stellungnahmen ohne Absenderangaben erhalten keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung der Stellungnahme. Weitere Informationen sind der Daten-
schutzerklärung (www.minden.de/datenschutz) und den Informationspflichten 
(www.minden.de/informationspflichten) Datei: Informationspflicht _5.2 der Stadt Min-
den zu entnehmen. 
 
Weitere Auskünfte erteilt Frau Kempe, Bereich 5.2, Tel. 0571-89704, E-Mail: 
m.kempe@minden.de. 
 
Minden, den 03.08.2022      Der Bürgermeister  

Michael Jäcke 
 
 
 
 
 


